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Beschlüsse aus der öffentlichen  

Sitzung des Bauausschusses 
 
 

Sitzungsdatum: Dienstag, 06.08.2024 

Beginn: 17:30 Uhr 

Ort: Markgrafensaal des Schlosses Ratibor 

 

 

Beschließender Teil 

  

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschriften vom 11.07.2024  

 

Beschluss: 

 

Der Vorsitzende stellt gem. § 37 Abs. 1 i.V.m. § 28 GeschOStr 2020 die Genehmigung der Nieder-

schriften des Bauausschusses vom 11.07.2024 fest. 

Einwendungen bestehen keine. 

 

einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 

TOP  2 
Bauanträge 

Vorlage: 2024/0165 
 

  

 

TOP  2.1 

BA 158/2024 Abwasseranlagen der Stadt Roth - Erweiterung 

Zentralkläranlage Roth (Betriebsgebäude, Maschinengebäude, 

Auslaufmessgebäude, Großgerätelager, Schlammwasserspei-

cher und abwassertechnische Ingenieurbauwerke), Büchenba-

cher Weg 20, Fl.Nr. 1243, Gem. Roth 

Vorlage: 2024/0225 

 

 

Beschluss: 

Das Einvernehmen zu der Maßnahme wird erteilt. 

 

einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
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TOP  2.2 

BA 162/2024 Neubau einer Halle mit drei Nutzeinheiten Würth 

Niederlassung (Verkaufsfläche), Autoaufbereitung und Lager-

raum, Kupferschmiedstraße, Fl.Nr.1039/33 Gem. Roth 

Vorlage: 2024/0224 

 

 

Beschluss: 

Das Einvernehmen zu der Maßnahme und zu den erforderlichen Befreiungen wird erteilt. 

 

einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 

TOP  3 

Widmung von Straßen nach dem Bayerischen Straßen-  und 

Wegegesetz (BayStrWG); Widmung zum beschränkt-

öffentlichen Weg "Geh- und Radweg zur Sauerbruchstraße" 

Vorlage: 2024/0191 

 

 

 

Beschluss: 

Entsprechend Art. 6 Abs. 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) beschließt der Bau-

ausschuss folgende Widmung zum beschränkt-öffentlichen Weg: 

 

1. Straßenname: Geh- und Radweg zur Sauerbruchstraße 

2. Straßengrundstück: Fl.Nr 846/53 Gem. Roth 

3. Anfangspunkt: SW-Ecke Fl.Nr. 846/45 Gemarkung Roth (0,000 km) 

4. Endpunkt: SW-Ecke Fl.Nr. 846/2 Gemarkung Roth (0,046 km) 

 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Roth. Der Weg ist 46 m lang und erhält die Blatt-Nr. 1086 im 

Bestandsverzeichnis. Die Widmung ist beschränkt auf Fußgänger- sowie Fahrradverkehr.   

 

einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 

TOP  4 

Widmung von Straßen nach dem Bayerischen Straßen-  und 

Wegegesetz (BayStrWG); Widmung Ortsstraße Sauerbruch-

straße 

Vorlage: 2024/0190 

 

 

 

Beschluss: 

Entsprechend Art. 6 Abs. 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) beschließt der Bau-

ausschuss folgende Widmung zur Ortsstraße: 

 

1. Straßenname: Sauerbruchstraße 

2. Straßengrundstück: Fl.Nr 846/2, 847/51 Gem. Roth 

3. Anfangspunkt: NW-Ecke Fl.Nr. 846/51 Gemarkung Roth (0,000 km) 

4. Endpunkt: NO-Ecke Fl.Nr. 847/51 Gemarkung Roth (0,146 km) 
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Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Roth. Die Straße ist 146 m lang und wird im Bestandsver-

zeichnis der bereits bestehenden 113 m langen Ortsstraße „Sauerbruchstraße“ mit der Blatt-Nr. 83 

als Verlängerung zugeordnet. In diesem Zuge ändert sich die Streckenlänge der bestehenden Wid-

mung „Sauerbruchstraße“ auf 259 m, sowie der Endpunkt zur NO-Ecke Fl.Nr. 847/51 Gem. Roth.   

 

einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 

 

 


	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	Tagesordnung
	Betreff
	Nummer
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

